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Art. 27 
Zusammensetzung 
 

1 Die Schulpflege besteht mit Einschluss des/der Schulpräsidenten/in aus fünf Mit-
gliedern. 
 
2 Der/Die Schulpräsident/in ist von Amtes wegen Mitglied des Gemeinderates.  
 
3 Die Schulpflege konstituiert sich im Übrigen selbst.  
 
 

Art. 30 
Wahl- und Anstel-
lungsbefugnisse 
 

Die Schulpflege ernennt oder stellt an: 
1. den/die Leiter/in Bildung 
2. den/die Leiter/in der Schulverwaltung;  
3. die weiteren Mitarbeiter/innen der Schule. 
 
 

Art. 34 
Mitberatung an den 
Sitzungen der  
Schulpflege 
 

An den Sitzungen der Schulpflege nehmen mit beratender Stimme teil:  
1. der/die Leiter/in Bildung 
2. der/die Leiter/in der Schulverwaltung; 
3. ein/e Schulleiter/in; 
4. eine Lehrperson. 
 
 

Art. 35 
Leitung der  
Schulverwaltung 
 

1 Das Geschäftsreglement der Schulpflege regelt die Aufgaben und Kompetenzen 
der Leitung der Schulverwaltung.  
 
2 Die Leitung der Schulverwaltung kann der Schulpflege Antrag stellen. 
 
 

Art. 35a 
Leitung Bildung 
 

1 In der Gemeinde Gossau ZH besteht eine Leitung Bildung. 
 

2 Das Geschäftsreglement der Schulpflege regelt die Aufgaben und Kompetenzen 
der Leitung Bildung. 
 

3 Die Leitung Bildung kann der Schulpflege Antrag stellen. 
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Art. 56 
Inkraftsetzungs- und 
Übergangsbestim-
mungen zur Teilrevi-
sion vom 18. Mai 
2025 

1 Die Änderungen von Artikel 27 «Zusammensetzung» und des neuen Artikels 56 
«Inkraftsetzungs- und Übergangsbestimmungen zur Teilrevision vom 18. Mai 
2025» treten nach ihrer Annahme durch die Stimmberechtigten an der Urnenab-
stimmung vom 18. Mai 2025 und nach der Genehmigung durch den Regierungsrat 
des Kantons Zürich am 1. November 2025 in Kraft. 

2 Die Änderungen von Artikel 30 «Wahl- und Anstellungsbefugnisse», Artikel 34 
«Mitberatung an den Sitzungen der Schulpflege», Artikel 35 «Leitung Schulver-
waltung» sowie der neue Artikel 35a «Leitung Bildung» treten am 1. Juli 2026 in 
Kraft. 

3 Bis zum Ende der Amtsperiode 2022 – 2026 besteht die Schulpflege mit Ein-
schluss des/der Schulpräsident/in aus sieben Mitgliedern. 

Die vorstehende Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Gossau ZH wurde an der Urnenabstim-
mung vom 18. Mai 2025 durch die Stimmberechtigten genehmigt und damit teilrevidiert.  

Gossau ZH, 18. Mai 2025 

Namens der Gemeinde Gossau ZH 

Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 

Jörg Kündig Thomas-Peter Binder 

Durch den Regierungsrat am 27. August 2025 mit Beschluss Nr. 842 genehmigt.
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